
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitragsordnung 

Schlepperbande Honsberg e. V. 
Stand April 2026 
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§1 Grundsatz  

Diese Beitragsordnung regelt die Beitragspflichten der Mitglieder des Vereins. Sie ist nicht 

Bestandteil der Satzung. 

§2 Beitragshöhe  

(1) Aktive Mitglieder (ab 18 Jahren): 

Der Jahresbeitrag beträgt: 20,00 € 

Familien zahlen 40,00 € (unabhängig von der Anzahl an Personen) 

(2) Passive Mitglieder (ab 18 Jahren): 

Der Jahresbeitrag beträgt: 40,00 € 

Familien zahlen 80,00 € (unabhängig von der Anzahl an Personen) 

(3) Jugendliche (unter 18 Jahren), Auszubildene und Studierende Mitglieder: 

Der Jahresbeitrag beträgt: 12,00 € 

§3 Fälligkeit  

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich bis spätestens zum 31. Januar zu entrichten. 

§4 Zahlungsweise  

Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschrift auf das Vereinskonto oder bar gegen Quittung. 

§5 Ermäßigungen und Ausnahmen  

(1) In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand Beiträge stunden, ermäßigen oder 

erlassen. 

(2) Maßgeblich für die Einstufung als jugendliches Mitglied ist das Alter zu Beginn des 

Geschäftsjahres. 

§6 Inkrafttreten  

Diese Beitragsordnung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 22.04.2026 in 

Kraft. 

Radevormwald, 22.04.2026 

 

 

Unterschriften Vorstand 


